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»Es geht um ein 
modernes Betriebs-
verfassungsrecht«
Mitbestimmung  In diesem Jahr wird der 20. Deutsche Bundestag gewählt. 
Der DGB und die Hans-Böckler-Stiftung setzen schon länger auf die 
»Initiative Mitbestimmung«. Die IG Metall hat im seit Oktober 2020 
konkrete Novellierungsforderungen und einen Aktionsplan zur Durch­
setzung beschlossen. »Gute Arbeit« sprach mit Thomas Klebe darüber, 
worum es geht.

F R AG E N  D E R  R E DA K T I O N

Warum wollen die Gewerk­
schaften das Betriebsverfas­
sungsgesetz (BetrVG) ändern? 
Wer steht hinter der Initia­

tive? Die letzte substantielle Modernisierung 
von Mitbestimmungsrechten war 1972, also 
vor knapp 50 Jahren. 2001 wurden vor allem 
die Arbeitsgrundlagen für Betriebsräte verbes-
sert, und die letzte Änderung davor war auch 
schon 20 Jahre her.

1972 hatten Computer noch einen eigenen 
Großraum, das Internet konnten sich selbst 
Visionäre nicht vorstellen und die Globalisie-
rung erfasste im Wesentlichen einige große 
Konzerne. Auch eine grundlegende Transfor-
mation der Wirtschaft, wie z. B. zur Elektromo-
bilität, gab es nicht. Es ist also heute höchste 
Zeit, die Betriebsratsrechte weiter zu entwi-
ckeln und diesen riesigen Herausforderungen 
anzupassen.

Denn machen wir uns doch eines einfach 
mal klar: Die betriebliche Mitbestimmung soll 
zusammen mit der im Unternehmen in Auf-
sichtsräten und der Gestaltung der Arbeitswelt 
durch Gewerkschaften und Tarifverträge dafür 
sorgen, dass die Beschäftigten an den Entschei
dungen des Arbeitgebers mitwirken.

Mitbestimmung ist Demokratie im Betrieb 
und Schutz für die Beschäftigten – und diese 

Beteiligung und diesen Schutz brauchen die 
Beschäftigten, weil sie persönlich und wirt-
schaftlich vom Arbeitgeber abhängig sind, weil 
ein betriebliches Machtungleichgewicht be-
steht. Die Menschen sollen überall dort, wo 
über ihr Leben, ihr Arbeitsleben, bestimmt 
wird, eine Stimme haben und die Entscheidun-
gen beeinflussen können. Das ist das Menschen
bild. Und um diesen Anspruch zu erfüllen, 
muss die Betriebsverfassung modernisiert wer-
den. Das ist überfällig.

»Mitbestimmung 
ist Demokratie  

im Betrieb  
und Schutz für die 

Beschäftigten.«
T H OM A S K L E B E

Mitbestimmung und das BetrVG können nur 
gelebt und umgesetzt werden, wenn möglichst 
überall Betriebsräte gewählt werden. Ja, das 
ist in der Tat ein Kernproblem. Nur 9 % der Be-

Darum geht es

1. Die Stärkung der Mit­
bestimmungsrechte ist 
bereits länger ein großes 
Thema der Gewerkschaf­
ten.

2. Unter anderem werden 
Defizite zur erzwingbaren 
Mitbestimmung bei der 
Weiterbildung und bei 
Digitalisierungsfragen 
bemängelt.

3. Inzwischen gibt es 
parlamentarische und 
gesetzliche Initiativen, 
das Betriebsverfassungs­
gesetz zu modernisieren.
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triebe hatten 2019 einen Betriebsrat. Insgesamt 
waren nur 41 % der Beschäftigten im Westen 
bzw. 36 % im Osten Deutschlands so vertreten. 
Das hat diverse Gründe. Auch den, dass Be-
schäftigte vielleicht den Sinn eines Betriebs-
rats nicht sehen und glauben, dass sie alles 
selbst regeln können. Bei Wirecard brauchten 
die Beschäftigten ja auch erst mal die wirt-
schaftliche Katastrophe und die Erkenntnis, 
dass es z. B. ohne Betriebsrat keinen Sozial-
plan gibt. Das ist dann leider so.

Was man aber nicht hinnehmen kann, ist 
die Behinderung von Wahlen durch den Arbeit
geber. Die Hans-Böckler-Stiftung hat ermittelt, 
dass jede sechste erstmalige Wahl eines Be-
triebsrats behindert wird. Das ist skandalös 
und muss ganz anders als bisher auch gesell-
schaftlich geächtet werden. Konkret heißt das: 
Verschärfung der Strafvorschriften bei einer 
Wahlbehinderung, effektivere Strafverfolgung 
durch Bildung von Schwerpunktstaatsanwalt-
schaften, die auf das Arbeitsrecht spezialisiert 
sind, Schutz schon für die Initiatoren einer 
Wahl, z. B. ab Hinterlegung ihrer Absicht bei 
einem Notar.

Nun sollen die Wahlinitiativen besser ge­
schützt werden.  Ja, der bessere Schutz für die 
Einladenden zu einer Betriebsversammlung, 
die einen Wahlvorstand wählen soll, ist bereits 
wichtig. Für beide Personengruppen muss 
§ 103 BetrVG gelten. Eine Kündigung ist dann 
erst möglich, wenn ein Arbeitsgericht zuge-
stimmt hat. Das will jetzt auch der Referen
tenentwurf des Bundesarbeitsministeriums vom 
21.12.​2020 so regeln. Das ist sehr zu begrü-
ßen – ebenso wie die Absicht, in kleineren Be-
trieben die Zahl der erforderlichen Stützunter-
schriften für Wahlvorschläge zu senken. Die 
Möglichkeiten, eine Betriebsratswahl anzu-
fechten, soll auch eingeschränkt werden. Man 
könnte auch daran denken, dass – wie Wolf-
gang Däubler das vorgeschlagen hat – bei der 
erstmaligen Wahl der Wahlvorstand auf Antrag 
der Gewerkschaft oder von drei Wahlberech-
tigten direkt vom Arbeitsgericht eingesetzt 
wird und das Verfahren weitgehend digital au-
ßerhalb des Betriebs und damit jenseits der 
Einflusssphäre des Arbeitgebers stattfindet.

Und das Wahlverfahren selbst? Wie könnte 
man die Wahlen besser regeln? Das verein-
fachte Wahlverfahren sollte bis 100 Beschäftigte 
verbindlich und bis 200 Beschäftigte vereinbar 

sein. Generell sollte die Wahl vereinfacht und 
die Altersgrenze für das aktive Wahlrecht auf 
16 Jahre gesenkt werden. Schließlich muss 
auch die Arbeit von Betriebsräten in kleineren 
Betrieben erleichtert werden, wie z. B. bei der 
Freistellung von ihrer Arbeit oder bei der Ein-
schaltung von Sachverständigen. Das würde 
die Schwelle für ein Engagement senken.

»Was man aber 
nicht hinnehmen 

kann, ist die 
Behinderung von 
Wahlen durch den 

Arbeitgeber.«

T H OM A S K L E B E

Es gibt eine Industrie zum Bekämpfen von 
Betriebsräten. Einige Anwaltskanzleien haben 
das zu ihrem Geschäftsmodell erhoben. Wie 
kann man wirksam dagegen angehen? Die 
gerade geschilderten Erleichterungen, schärfere 
Sanktionen und der bessere Schutz würden 
die Behinderungen von Betriebsräten durch 
Arbeitgeber begrenzen. Es gehört aber, wie 
angesprochen, auch eine öffentliche Ächtung 
dazu: Die Behinderung von Betriebsratswah-
len ist kein Kavaliersdelikt. Es ist eine Attacke 
auf die Demokratie im Betrieb.

Ich hätte mir gewünscht, die gesellschaft
liche Empörung wegen der Behinderung der 
erstmaligen Wahl bei SAP 2006 durch das 
Management mit Dietmar Hopp wäre auch so 
groß gewesen, wie sie dann zu Recht bei den 
späteren üblen Beleidigungen von Hopp in 
den Fußballstadien war.

Welche Trends in der Arbeitswelt verursachen 
den Modernisierungsbedarf im BetrVG? Es 
sind stichwortartig zusammengefasst die Digi-
talisierung inklusive des zunehmenden Einsat-
zes von Künstlicher Intelligenz (KI), die Trans-
formation, z. B. zur Elektromobilität, und ein 
Wirtschaften, das Ressourcen schont und um-
weltverträglich ist. Außerdem sind zu beachten: 
die weitere Globalisierung, neue disruptive Ge

Im Interview

Thomas Klebe war 
Justiziar der IG Metall 
und ist beim Hugo Sinz­
heimer Institut u. a. für 
die Themen Betriebs­
verfassungsrecht und 
Digitalisierung zuständig. 
Er ist ehrenamtlicher 
Richter beim Bundes­
arbeitsgericht und He­
rausgeber sowie Autor 
von Standardkommen­
taren zum BetrVG.
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schäftsmodelle, wie z. B. durch die Plattform
ökonomie, und auch die Zersplitterung der 
Betriebe, die ja die Basis der Mitbestimmung 
sind. Hierdurch stellen sich alte Probleme, wie 
die Beschäftigungssicherung. Aber mit großer 
Wucht treten auch neue Regelungsfragen auf: 
wie z. B. beim KI-Einsatz, beim betrieblichen 
Umweltschutz oder beim Arbeitnehmer- und 
Betriebsbegriff.

Die Digitalisierung ist nicht nur eine tech­
nische Innovation. Es geht erhebliches Po­
tenzial zur Überwachung der Beschäftigten 
durch Arbeitgeber von ihr aus. Systeme mit 
KI verarbeiten verborgene Algorithmen. Rei­
chen die bisherigen Bestimmungen zur Kon­
trolle und Überwachung durch die Betriebs­
räte aus? Ganz klar: Nein. Hier sehe ich zwei 
Ansatzpunkte. Der Gesetzgeber muss rote 
Linien ziehen. So ist es z. B. unzulässig, dass 
Social Graph-Systeme umfassend alle sozialen 
Beziehungen der Beschäftigten im Betrieb dar-
stellen. Man kann auch nicht akzeptieren, 
dass die KI alleine Entscheidungen trifft, dies 
muss am Ende immer ein Mensch machen, 
oder dass KI vollständige Persönlichkeitspro-
file entwirft. Hier wäre meines Erachtens auch 
ein KI-TÜV für die Betriebsparteien hilfreich, 
der die Software zertifiziert.

»Bei selbstlernen-
der KI brauchen  

die Betriebs
parteien Unter

stützung, weil sie 
sonst im Sekunden-

takt Mitbestim-
mungsverfahren 

haben.«

T H OM A S K L E B E

Der zweite Ansatzpunkt ist die betriebliche 
Mitbestimmung. Hier ist zum einen ein proze-
durales Mitbestimmungsrecht wichtig, mit 

dem der Betriebsrat IT-Rahmenvereinbarun-
gen durchsetzen kann. In einer Rahmenverein-
barung könnten dann die Basisstandards fest-
gelegt werde, die für jedes System gelten, wie 
z. B. eine Anonymisierung der personenbezieh-
baren Daten, wo immer möglich, oder die De-
finition von Zugriffsrechten. Insbesondere bei 
selbstlernender KI brauchen die Betriebspar-
teien Unterstützung, weil sie sonst im Sekun-
dentakt Mitbestimmungsverfahren haben. Da-
rüber hinaus müssen Betriebsräte, weil immer 
erforderlich, Sachverständige auch ohne vor-
hergehende Vereinbarung mit dem Arbeitgeber 
einschalten können und ein generelles Mitbe-
stimmungsrecht beim Datenschutz erhalten. 
Das mit den Sachverständigen ist so noch 
nicht im bereits genannten Referentenentwurf 
vorgesehen. Schließlich ist ein Beschäftigten-
datenschutzgesetz überfällig, um nur die wich-
tigsten Punkte zu nennen. Hier greift der Refe-
rentenentwurf deutlich zu kurz: Er sieht nur 
Klarstellungen in den §§ 90 und 95 BetrVG 
vor. Dass diese Vorschriften auch bei KI ein-
greifen, kann aber sowieso niemand ernsthaft 
bezweifeln.

Ein zentrales Thema der Digitalisierung und 
der Transformation in der Wirtschaft ist die 
betriebliche Weiterbildung. Sie kann und 
sollte mit strategischer Planung und mitbe­
stimmt vorangebracht werden. Was ist dies­
bezüglich im BetrVG zu ändern? Das ist viel-
leicht das Hauptproblem. Hierfür bietet der 
Referentenentwurf leider gar keine Hilfe. Nach 
einer Befragung der IG Metall haben in ihrem 
Organisationsbereich mehr als die Hälfte der 
Unternehmen keine Transformations- und 
Qualifizierungsstrategie. Betriebsräte und Ge-
werkschaften müssen hier also die Treiber sein 
und das Management permanent fordern. An-
sonsten befürchte ich, dass sich die Transfor-
mation und die weitere Digitalisierung nicht 
sozial gestalten lassen und auch bei hoher 
Arbeitslosigkeit gesellschaftliche Verwerfungen 
drohen.

Deshalb müssen die Rechte der Betriebs-
räte bei der Beschäftigungssicherung in § 92a 
BetrVG mit einem Mitbestimmungsrecht und 
einem erzwingbaren Interessenausgleich in 
§ 112 BetrVG bei Betriebsänderungen ebenso 
gestärkt werden wie mit einem Mitbestimmungs
recht bei der Personalplanung und -bemes-
sung. Bei der betrieblichen Weiterbildung müs-
sen Betriebsräte ein generelles Initiativrecht 

Mitbestimmung 
mitgestalten
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erhalten, damit sie die erforderlichen Maß
nahmen nicht nur vorschlagen, sondern auch 
durchsetzen können.

Wie sieht die Betriebsratssitzung der Zu­
kunft aus – Stichwort § 129 BetrVG – ? Wie 
die Betriebsversammlung? Sind virtuelle Sit­
zungen eine Errungenschaft oder ein vorüber­
gehendes Hilfsmittel? Präsenzsitzungen müs-
sen die Regel sein. Ich halte virtuelle Betriebs-
ratssitzungen nur in Notfällen, wie in einer 
Pandemie, für angebracht. Sie können Präsenz
sitzungen mit ihren ganzen auch nonverbalen 
Interaktionen nicht ersetzen. Unabhängig da-
von sind zwischen den Sitzungen und zu de-
ren Vorbereitung alle technischen Hilfsmittel 
natürlich absolut hilfreich. Dies gilt erst recht 
für Betriebsversammlungen. Das sehen übrigens 
die Aktionärsvertreter ebenso für Hauptver-
sammlungen, die virtuell völlig blutleer seien. 
Ich möchte es Arbeitgebern unbedingt ermög-
lichen, eine physische Reaktion der Beschäf-
tigten zu erleben, wenn sie z. B. 100 Kündigun-
gen für erforderlich halten.

Die Beschäftigten in den Bürobereichen ar­
beiten seit Monaten sehr isoliert. Betriebliche 
Kontakte sind enorm eingeschränkt. Hebeln 
Videokonferenzen & Co sowie das Home­

office – bei sinkender betrieblicher Präsenz – 
das BetrVG aus? Das ist schon ein größeres 
Problem für den sozialen Zusammenhalt, für 
die Erreichbarkeit durch die Betriebsratsmit-
glieder und Gewerkschaften, aber auch für 
den Arbeitserfolg in Teams, wie z. B. bei agiler 
Arbeit. Deshalb sollte diese Arbeitsform nur 
dosiert angewendet werden. Positiv im Refe-
rentenentwurf ist hier ein Mitbestimmungs-
recht bei der Ausgestaltung von mobiler Ar-
beit, mit dem Betriebsräte diese Arbeitsweise 
gestalten können.

Zeichnet sich seitens der Bundestagsparteien 
Unterstützung für die gewerkschaftliche »In­
itiative Mitbestimmung« ab? Gibt es Unter­
stützung für das Vorhaben, was muss noch 
passieren? Ich bin da durchaus optimistisch. 
Die Fraktion Bündnis 90/die Grünen hat schon 
im Januar 2020 einen guten Entwurf vorgelegt, 
die SPD und Die Linke haben nachgezogen. 
Alle Entwürfe sind sehr zu begrüßen. Letztlich 
wird es aber auch darum gehen, ein gesell-
schaftliches Klima des Aufbruchs, wie 1972 
mit »Mehr Demokratie wagen«, zu schaffen. 
Wenn die Menschen sehen, dass es um ihre 
Rechte in der Arbeitswelt, um ihre Beschäf
tigung und ihre Persönlichkeitsrechte geht, 
werden sie diese Initiativen unterstützen. 

Mitbestimmung  
ist gelebte Demokratie  
in der Arbeitswelt, demo­
kratische Grundrechte 
gelten auch am Arbeits­
platz.    
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